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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Gremium Gemeinderat 

öffentlich am 29.09.2014 

 

Drucksache Nr. 2014/203 

 Federführung Stadtbauamt 
 Sachbearbeiter Reiner Aßfalg 

 Stand 
Aktenzeichen 

16.09.2014 
811.36 

 Mitwirkung  
   

 
 
 
 

Lieferung von Strom im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2016 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag  
 
Kenntnisnahme 
 
 
Sachdarstellung  
 
Am 19.05.2014 wurde vom Gemeinderat beschlossen, sich an der vom Landratsamt 
Ravensburg und der Stadt Ravensburg angebotenen landkreisweiten Bündelausschreibung 
für den Bezug von „konventionellen Strom“ und „Ökostrom“ für den Zeitraum 01.01.2015 bis 
31.12.2016 zu beteiligen. 
 
Die Ausschreibungsergebnisse für die die Stadt Wangen im Allgäu beinhaltenden Lose 
liegen seit 07.08. bzw. 15.09.2014 vor. 

 

Aufgrund der Ausschreibungskriterien ist der jeweilige Zuschlag auf das Angebot des 
preisgünstigsten Bieters zu erteilen. 
 
Gemäß der Angebotswertung wurde sowohl für die Ausschreibung des konventionellen 
Strombezugs wie auch des Ökostrombezugs das preisgünstigste Angebot vom 
Unternehmen „EnBW Sales & Solution GmbH, Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart“ 
abgegeben. 

 

Nachdem in der Gemeinderatssitzung vom 19.05.2014 auch beschlossenen wurde, dass der 
Oberbürgermeister ermächtigt wird, den von den jeweiligen Vergabestellen erstellten 
Vergabevorschlägen für die Stromlieferungen die Zustimmung für die Stadt Wangen im 
Allgäu zu erteilen, wurde den jeweiligen Vergabestellen die Zustimmung für eine 
Auftragsvergabe für die konventionelle Stromlieferung und die Ökostromlieferung an die 
Stadt Wangen im Allgäu im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2016 an die „EnBW Sales & 
Solution GmbH, Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart“ mitgeteilt. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Die tatsächliche Kostenauswirkung ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, da der 
Stromverbrauch u. a. durch die Nutzungsintensität beeinflusst wird und die Strompreise  
Kostenbestandteile beinhalten, für die sich Preisanpassungen ergeben können, z. B. 
Netznutzungsentgelte.     
Die für die Jahre 2015 und 2016 prognostizierten Stromkosten werden für die jeweiligen 
Abnahmestellen in den Haushaltsplänen  für 2015 und 2016 entsprechend ausgewiesen. 
 
 
 
Anlagen  
 
 
 
 


	Beratungsfolge
	FLD_voname
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

